
ANTRAG AUF VERLEGUNG EINER AUSGERUHTEN
LEICHE BZW. ASCHENURNE

Antragsteller(in)
Name, ggf. Geburtsname Vorname(n)

Verwandtschaftsverhältnis zur/m Verstorbenen Geburtsdatum

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Angaben zur/m Verstorbenen/:
Name, ggf. Geburtsname Vorname(n)

Geburtsdatum Sterbedatum

Grabstätte (Grabfeld, Grabnummer) Sterbeurkunde, Nr.:

auf dem     Alten Friedhof Gummersbach     Friedhof Dieringhausen         Friedhof Lieberhausen 
    Grotenbach-Friedhof Gummersbach     Friedhof Niederseßmar     Friedhof Strombach
    Westfriedhof Gummersbach     Friedhof Derschlag     Friedhof Hülsenbusch

Ich beantrage
   die Ausgrabung der Leiche    die Ausgrabung/Entnahme der Asche 

   mit anschließender Wiederbeisetzung in der Grabstätte (Grabfeld, Grabnummer)

        auf dem     Alten Friedhof Gummersbach     Friedhof Dieringhausen         Friedhof Lieberhausen
    Grotenbach-Friedhof Gummersbach     Friedhof Niederseßmar     Friedhof Strombach
    Westfriedhof Gummersbach     Friedhof Derschlag     Friedhof Hülsenbusch

   mit anschließender Überführung auf einen Friedhof, der außerhalb der Stadt Gummersbach liegt. Name, Anschrift, Träger des Friedhofs:

Beauftragtes Bestattungsunternehmen:
Name  (mit Angabe der/s Vertretungsberechtigten) Telefon

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Nach Ablauf der Ruhefrist handelt es sich rechtlich gesehen um keine Umbettung. Somit bedarf es in diesen Fällen kei -
nes wichtigen Grundes. Allerdings ist immer noch der Grundsatz der Pietät zu beachten. Daher ist die Herausgabe von
Leichenresten oder Resten einer Aschenurne nur zulässig, wenn deren Verbleib in pietätvoller Form gewährleistet ist.
Dies kann nur auf einem Friedhof oder einem anderen zugelassenen Begräbnisplatz geschehen.
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Beizufügende Unterlagen:
  Zustimmung aller in Betracht kommenden Nutzungsberechtigten/Angehörigen zur geplanten Verlegung (siehe Anlage)

  Nachweis neuerlicher Besetzungsmöglichkeit auf einem Friedhof oder anderen zulässigen Begräbnisplatz

  Erlaubnis  des Fachbereichs 3, Ressort 3.1 „Allgemeines Ordnungswesen und Feuerschutz“, zur Ausgrabung einer Leiche/Asche

  Erlaubnis der unteren Gesundheitsbehörde zur Ausgrabung einer Leiche/Asche

  Nachweis über die Bereitstellung des Grabes, in dem die Wiederbesetzung erfolgen soll (entfällt, wenn die Wiederbeisetzung auf einem  
Friedhof der Stadt Gummersbach erfolgen soll).

  

HINWEIS  ZUM  DATENSCHUTZ

Für die Bearbeitung Ihres Antrags gemäß Bestattungsgesetz NRW in Verbindung mit der Friedhofssatzung der Stadt
Gummersbach sowie der Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Gummersbach (Friedhofsgebührensatzung) - in
der jeweils gültigen Fassung - werden folgende personenbezogene Daten erhoben:

◦ Vorname(n)
◦ Familienname
◦ ggf. Geburtsname
◦ Geburtsdatum
◦ Verwandtschaftsverhältnis zur/m Verstorbenen
◦ Aktuelle Anschrift (Straße, PLZ, Ort, Land)

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nur für die Aufgabenerfüllung im Rahmen der Bewirtschaftung und
Verwaltung der Friedhöfe der Stadt Gummersbach verwendet und verarbeitet.

Weitere Informationen zur Datenerhebung, dem Datenschutz und Ihren Rechten finden Sie in dem Ihnen ausgehändig-
ten  Informationsblatt  gemäß  Artikel  13  Datenschutzgrundverordnung  (DSGVO)  sowie  unter
www.gummersbach.de/de/hier-zu-hause/bauen-und-wohnen/bestattungswesen-friedhofsverwaltung. 
Das Informationsblatt gemäß Artikel 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) habe ich erhalten und zur Kenntnis ge-
nommen.
Die Daten der/s Verstorbenen fallen nicht unter die gesetzliche Regelung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Ich erkläre, dass ich zur Antragstellung berechtigt bin und alle in Betracht kommenden Nutzungsberechtigten bzw. An-
gehörigen über die geplante Verlegung informiert wurden und dieser zugestimmt haben.
Mir ist bekannt, dass ich als Antragsteller(in) für die Inanspruchnahme der beantragten Leistungen einen Gebührenbe-
scheid erhalten werde. Die Höhe der Gebühr(en) richtet sich nach dem zurzeit gültigen Gebührentarif zu § 1 der Fried-
hofsgebührensatzung der Stadt Gummersbach. 

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller(in)

Bearbeitungsvermerke:
Eingang Friedhofsverwaltung am: erledigt am: Bescheid ab am:

an:      per Post
     persönlich ausgehändigt

telefonisch abgestimmt mit: am:
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